
 

 

 
 
 
 
 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt                                               Heidelberg, den 05.06.2024 
Neckar  
 
 

 

Schifffahrtspolizeiliche Anordnung des Wasserstraßen-  und  

Schifffahrtsamtes Neckar mit der Nr. 23/2024 

 
Auf Grund der Erlaubnis einer besonderen Veranstaltung nach § 1.23 der Binnenschiff-
fahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) vom 16.12.2011 wird folgende                        
schifffahrtspolizeiliche Anordnung vorübergehender Art nach § 1.22 BinSchStrO erteilt. 
 

Schifffahrtssperre 

 
von Ne-km 96 bis Ne-km 100 am Montag, den 22.07.2024 in der Zeit von 22 Uhr bis 23 Uhr 
 
 
Die Schifffahrt wird von den Schleusen Gundelsheim und Kochendorf auf die Veranstaltung 
hingewiesen und festgehalten. 
Den Anweisungen der WSP Station Heilbronn ist Folge zu leisten. 
 
Im Auftrag 
 

Fritzen 

 


